
79. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan für den Bereich der Kon-

versionsfläche "Conn Baracks" westlich der Bahngleise an der Euerbacher Straße mit 

den Fl.-Nrn. 4436, 4437 und 4470/2, Gemarkung Schweinfurt 

 

Bekanntmachung von Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie der umweltbezo-

genen Informationen im Sinne von § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der Stadtrat der Stadt Schweinfurt hat am 26.10.2021 beschlossen, den Flächennutzungsplan zu ändern. Es 

handelt sich dabei um die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

 

Es ist beabsichtigt, im oben bezeichneten Bereich die Entwicklung der ehemaligen US Liegenschaft „Conn 

Barracks“ voranzutreiben. Dabei handelt es sich um eine Konversionsfläche mit der Besonderheit, dass sich 

ihre Fläche über die drei Kommunen Geldersheim, Niederwerrn und Schweinfurt erstreckt. 

Von den Kommunen wurde deshalb der Zweckverband „Interkommunaler Gewerbepark Conn-Barracks“ ge-

gründet. Der Flächennutzungsplan soll eine „gewerbliche Fläche“ darstellen.  

 

Die genauen Grenzen ergeben sich aus dem Plan des Stadtentwicklungs- und Hochbauamtes der Stadt 

Schweinfurt Stand 29.11.2021. 

 

Die umweltbezogenen Informationen sind in folgenden Arten verfügbar: 

 

Art der vorhandenen umweltbezoge-
nen Informationen 

Urheber  Thematischer Bezug 

Begründung und Umweltbericht zur 79. 
Änderung Flächennutzungsplan mit in-
tegriertem Landschaftsplan 

HWP Holl Wieden 
Partnerschaft, 
Würzburg 

 Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 
Mensch, Tiere, Pflanzen und ihre Lebens-
räume, Wasser, Boden, Luft und Klima 
Landschafts- und Ortsbild, Sachgüter und 
kulturelles Erbe, Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern  

 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.10.2022 den Entwurf des Flächennutzungsplanes gebilligt und die 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 

Der Entwurf der Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung sowie die Begründung und der Umweltbe-

richt, liegen in der Zeit vom  

 

von Dienstag, 13.12.2022, 

bis Freitag, 13.01.2023, 

 

während folgender Zeiten in der Eingangshalle des Rathauses vor dem Bürgerservice der Stadt Schweinfurt, 

Rathaus, Markt 1, 97421 Schweinfurt zur Einsichtnahme öffentlich aus:  

 

Montag - Freitag, 08.30 - 12.00 Uhr, 

Donnerstag 13.00 - 17.00 Uhr. 

 



Gleichzeitig liegen folgende, nach Einschätzung der Stadt Schweinfurt, wesentliche umweltbezogene Stel-

lungnahmen aus: 

 

Bayerisches Landesamt für Umwelt Geogefahren, Rohstoffgeologie 

Untere Immissionsschutzbehörde, Stadt Schweinfurt Luft 

Untere Naturschutzbehörde, Stadt Schweinfurt Grünfläche  

 

Während der o.g. Auslegungsfrist besteht im Stadtentwicklungs- und Hochbauamt der Stadt Schweinfurt Ge-

legenheit zur Äußerung und Erörterung nach Terminvereinbarung unter 09721/51-4505. Stellungnahmen kön-

nen während der Auslegungsfrist bei der Stadt Schweinfurt, Markt 1, 97421 Schweinfurt, abgegeben werden.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Für das Flächennutzungsplanverfahren gilt: Eine Ver-

einigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-

behelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Um-

welt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 

nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Die nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß 

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB von der Auslegung benachrichtigt und gleichzeitig nach § 4a Abs. 2 und 3 BauGB 

in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert. 

 

Diese Bekanntmachung und die umweltbezogenen Informationen sowie Stellungnahmen finden Sie auch auf 

der Homepage www.schweinfurt.de  

 

 

Datenschutz:  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchtstabe e 

(DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 

abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öf-

fentlich ausliegt. 

 

Schweinfurt 21.11.2022 
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